
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausführungsbestimmungen für den Jubiläumswettkampf 2024 
«200 Jahre SSV» – Pistole 10m und Gewehr 10m (Sport und Auflage) 
 
Qualifikation 
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Die Abteilung Pistole und die Abteilung G10/50 erlassen für den Jubiläumswettkampf 2024 

(JUBI) folgende Ausführungsbestimmungen (AFB): 

1. Zweck 

Der Jubiläumswettkampf 2024 wird aus Anlass zum 200-jährigen Bestehen des Schweizer 

Schiesssportverbandes (SSV) durchgeführt.  

2. Grundlagen  

2.1  Regeln für das sportliche Schiessen (RSpS) 

2.2 Ausführungsbestimmungen für die Teilnahmeberechtigung von ausländischen Staatsan-

gehörigen an Bundesübungen, Schiessanlässen und Trainings des Schweizer Schiess-

sportverbandes 

2.3 AFB für das Schiessen von Junioren 

2.4 AFB für die erleichterte Teilnahme an Wettkämpfen des SSV von Behinderten und Roll-

stuhlschützen nach den Regeln des World Shooting Para Sport (WSPS) 

3. Teilnahmeberechtigung 

Lizenzierte Mitglieder eines Vereins, welcher einem Kantonalschützenverband (KSV) oder Un-

terverband (UV) des SSV angeschlossen ist. 

Das Programm darf pro Disziplin mehrmals absolviert werden. Der Schütze darf G10, G10A, 

G50, G300 und mit der Pistole P10, P10A, P25 sowie P50 schiessen. 

4. Termine  

Der Jubiläumswettkampf kann vom 15. März 2023 bis 15. Mai 2024 (P10, P10A, G10 und 

G10A) geschossen werden.   

5. Material 

5.1 Wettkampfunterlagen 

Der SSV stellt die Standblätter sowie die Auszeichnungen. Die Vereine bestellen elektronisch 

das nötige Material ab dem 15. Februar 2023 bis spätestens 30. April 2024 über die Webseite 

(https://score.swissshooting.ch/) für den Jubiläumswettkampf bei der Meldestelle JUBI 2024. 

https://score.swissshooting.ch/
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5.2 Adresse Meldestelle JUBI 2024 

JUBI 2024 

Meldestelle 

Lidostrasse 6 

6006 Luzern 

jubi@swissshooting.ch 

6. Wettkampfprogramme 

6.1 Allgemeines 

Probeschüsse sind vor Beginn des Programms gestattet. 

6.2 Durchführung 

Der Jubiläumswettkampf kann an den Vereinsübungen unter Aufsicht eines Vereinsfunktionärs 

geschossen werden.   

6.3 Kategorien/Altersstufen 

Der Wettkampf wird in folgenden Altersstufen durchgeführt und bewertet: 

 

  P10 / G10 P10A / G10A 

Junioren U10 2016 - 2015 --- 

Junioren U13/U15/U17 2014 - 2008 --- 

Junioren U19/U21 2007 - 2004 --- 

Elite E 2003 - 1979 --- 

Senioren S 1978 - 1965 1978 - 1965 

Veteranen V 1964 - 1955 1964 - 1955 

Seniorveteranen SV 1954 und älter 1954 und älter 

 

6.4 Programm P10 Sport (P10) 
 

Sportgeräte Pistole 10m 

Scheibe LP 10 

Schussfolge 20, in Passen zu 10 Schuss Einzel 

 

6.5 Programm P10 Auflage (P10A) 

Sportgeräte Pistole 10m 

Scheibe LP 10 

Schussfolge 30, in Passen zu 10 Schuss Einzel 

 

6.6 Programm G10 Sport (G10) 

Sportgeräte Gewehre 10m 

Scheibe 10 

Schussfolge 20 Schuss Einzel 

 

 

mailto:jubi@swissshooting.ch
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6.7 Programm G10 Auflage (G10A) 

Sportgeräte Gewehre 10m 

Scheibe 10 

Schussfolge 30 Schuss Einzel  

7. Auszeichnungen 

7.1 Auszeichnungen  

Sämtliche Teilnehmer erhalten eine Auszeichnung in Form einer Jubiläumsmedaille «200 Jahre 

SSV». 

Bei Erreichen der nachstehenden Limiten wird eine Silbermedaille abgegeben. 

Die übrigen Teilnehmer erhalten eine Bronzemedaille. 

7.2 Auszeichnungslimiten P10 Sport (P10) 

P10 E/S U21/V U17/SV 

 175 165 155 

7.3 Auszeichnungslimiten P10 Auflage (P10A) 

P10 S V SV 

 278 273 268 

7.4 Auszeichnungslimiten G10 Sport (G10) 

G10 E/S U21/V U17/SV 

  180 175 171 

7.5 Auszeichnungslimiten G10 Auflage (G10A) 

G10 S V SV 

 290 285 280 

8. Sonderauszeichnung 

Ab 3 gelösten Standblättern (unabhängig der Disziplinen) erhält der Teilnehmer eine Sonder-

münze «200 Jahre SSV». 

9. Finanzielles 

9.1 Teilnahmekosten  

Die Teilnahmekosten pro Wettkampfprogramm (P10, P10A, P25 oder P50 bzw. G10, G10A, 

G50 oder G300) betragen Fr. 17.00, wovon dem durchführenden Verein Fr. 1.00 pro Wett-

kampfprogramm verbleiben. In den Teilnahmekosten sind die Kosten für die Munition nicht ent-

halten. 

Die von der Abteilung Pistole und Gewehr festgelegten Teilnahmekosten sind verbindlich und 

dürfen von den Vereinen nicht verändert werden. 
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9.2 Abrechnung 

Die Vereinsverantwortlichen rechnen bis spätestens 15. Mai 2024 sämtliche Resultate aus-

schliesslich über die elektronische Plattform des Jubiläumswettkampfes ab. Bei der Resultater-

fassung ist auch die Teilnahme/Nichtteilnahme am Finalwettkampf in Aarau anzugeben. 

Die Resultate können laufend, während dem Wettkampf erfasst werden und müssen bis zum 

Abrechnungsdatum abgeschlossen/bestätigt werden. 

Die Standblätter bleiben bei dem jeweiligen Verein und müssen zu Kontrollzwecken (Stichpro-

ben) bis am 31. Dezember 2025 aufbewahrt werden. 

Eine manuelle Abrechnung des Wettkampfes ist nicht vorgesehen. 

Resultate, welche nach dem 15. Mai 2024 eintreffen, werden nicht mehr berücksichtigt und die 

Teilnehmer haben keinen Anspruch auf eine Auszeichnung und Finalteilnahme. 

9.3 Abrechnung Vereine an den SSV  

Die Abrechnung erfolgt ausschliesslich über die elektronische Plattform des Jubiläumswett-

kampfes. Mit der Finalisierung der Abrechnung auf der Plattform können keine Änderungen 

mehr vorgenommen werden. Anschliessend wird der Betrag den Vereinen durch die Geschäfts-

stelle SSV in Rechnung gestellt. 

Die Vereinsverantwortlichen sind für die Standblätter verantwortlich. 

10. Final JUBI 2024 

Der Final findet am Samstag, 17. August 2024 im Schachen (Zelt) Aarau statt. 

Pro Kategorie (P10, P10A, G10 und G10A) werden 50% der Finalteilnehmer über das Resultat 

und die weiteren 50% durch das Los bestimmt. 

Die Finalisten werden persönlich aufgeboten und das Aufgebot ist zum Final mitzubringen. 

11. Allgemeine Bestimmungen 

11.1 Ranglisten 

Die Ranglisten werden auf www.swissshooting.ch publiziert. 

12. Schlussbestimmungen 

Diese AFB 

- wurden von der Abteilung Pistole am 15. September 2022 genehmigt; 

- wurden von der Abteilung G10/50 am 26. September 2022 genehmigt; 

- treten per 1. Januar 2023 in Kraft.  

 

Schweizer Schiesssportverband 

Paul Stutz Max Müller 
Abteilungsleiter Abteilungsleiter 
Pistole G10/50 
 

http://www.swissshooting.ch/

